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GEMEINDE TOLLET 

NEUMARKT I.H. UND UMGEBUNG



• Eva Schaller, MSc - Regionalmanagement OÖ GmbH
Regionalmanagerin für Raum- und Regionsentwicklung Region Innviertel-Hausruck

• Begleitung und Unterstützung von Gemeinden, Institutionen,  Vereinen usw. bei 
Projekten, die zur Attraktivierung der Region beitragen

• David Wagner, MA – Mostlandl Hausruck
Geschäftsführer der Klima- und Energiemodellregion Mostlandl Hausruck

• Koordinierung und Förderberatung von klimarelevanten Projekten in den 
Mitgliedsgemeinden 

 

Vorstellung





• Durch die Aktivierung von Leerständen und Brachflächen soll Orts- und 
Stadtkernbelebung unterstützt und entsprechend der Oö. Raumordnungsstrategie die 
Siedlungsentwicklung nach innen forciert werden. 
Damit verbunden ist auch die Reduktion der Flächeninanspruchnahme und 
Bodenversiegelung. 

• Vielzahl an Akteur:innen und Initiativen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene

• Fördermittel von rund 33 Mio. € bündelt das Land OÖ im Aktionsprogramm "Leerstand- 
und Brachflächenrevitailiserung, Orts- und Stadtkernbelebung" aus Landes-, Bundes- und 
EU-Mittel. 

Hintergrund Aktionsprogramm    #upperREGION2030



• Nachhaltige Belebung und Attraktivierung von Orts- 
und Stadtkernen

• Etablierung nachhaltiger Nutzungen in 
Leerständen/Brachen, welche für die 
Gemeindeentwicklung von besonderer Relevanz 
sind

• Vermeidung weiterer Bodenversiegelung durch 
Nutzung vorhandener Ressourcen und Sicherung 
vorhandener Bausubstanz

• Motivation der Eigentümer*innen, diese besonders 
relevanten Leerstände/Brachen zu revitalisieren und 
entsprechende Investitionen zu tätigen

Aktionsprogramm - ZIELE

Interkommunales 
KONZEPT



Strategische
Maßnahmenkonzeption

Revitalisierung von Leerständen 
durch die Eigentümer/innen                  

Grundlage Akt ionsprogramm –  Neumarkt  i .H .  und Umgebung

7 kooperierende Gemeinden
Kallham, Michaelnbach, Neumarkt i.H. 
Pötting, Pollham, Taufkirchen a.d.T., 

Tollet

Maßnahmen zur Umfeldattraktivierung
durch die Gemeinden 



 Kernelement des Aktionsprogramms ist das Konzept!

• Mittel- bis langfristiges Strategiepapier und Leitfaden im Sinne einer nachhaltigen 
Ortskernentwicklung für Gemeinden

• Strategische Erfassung und Analyse von verfügbarem und potenziellem Leerstand mit 
Planer*innen und Expert*innen vor Ort

• Dialog mit den Eigentümer:innen von leerstehenden Immobilien wird aktiv gestartet 

• Vernetzung mit relevanten Akteur:innen und Entscheidungsträger:innen (Bürgermeister, 
Bauamtsleiter, Orts-/Stadtplaner, Eigentümer, Makler, Banken etc.) 

• Es werden partizipative und bewusstseinsbildende Prozesse gestartet, die ein 
großes Potenzial für weitere Entwicklungen bringen

• Kann kurz- oder mittelfristig Basis für mögliche investive Förderungen sein

Aktionsprogramm - KONZEPTE



Unverbindliche und kostenlose Beratungsleistungen 
durch Architekten, Raumplaner, Immobilienexperten

+ Objektanalyse (Bauzustand, Lagequalitäten)

+ Nutzungsempfehlung inkl. Vorschlägen zu  
Revitalisierungsmaßnahmen

+ Grobe Einschätzung der Wirtschaftlichkeit

Aktionsprogramm - KONZEPTE

 Vorteile für Eigentümer:innen

Revitalisierung von Leerständen 
durch die Eigentümer/innen                    



In Bearbeitung
33 Regionen 
(192 Gemeinden)

In Vorbereitung bzw. 
in Diskussion
zusätzliche 15 
Regionen
(91 Gemeinden)

Aktionsprogramm - 
Beteiligung der Oö. 
Gemeinden



Wie gehen d ie  P laner  an  d ie  Konzepterste l lung heran?

Quelle: Modul 5/ HuB Architekten



Beauf t ragtes  P laner team:



I n v e s t i v e  F ö r d e r m a ß n a h m e n
R e v i t a l i s i e r u n g  v o n  L e e r s t ä n d e n

i m  O Ö .  A k t i o n s p r o g r a m m



 Folgende investive Maßnahmen sind förderfähig
• Revitalisierung von Leerständen bzw. Abriss von Objekten mit betrieblicher Nachnutzung

z.B.: gewerbliche Nutzung, Handel oder Handwerk, Produktion und Lagerung, geschäftliche Nutzung und Büros sowie Tourismus und 
Gastronomie

• Revitalisierung von Leerstanden bzw. Abriss von Objekten mit öffentlichnaher Nachnutzung
z.B.: Nutzungen der öffentlichen Verwaltung, öffentliche Vereine, Bibliotheken, soziale Dienstleistungen, Jugendzentrum etc.

• Abriss von Objekten (im Falle dessen, dass diese nicht mehr saniert werden können) mit einer 
Nachnutzung, die wesentlich zur Ortskernstärkung beiträgt (auch Wohnen, Spielplatz usw., keine Parkplätze)

 Basis für die Umsetzung von investiven Maßnahmen, ist ein inhaltlicher
     Konnex zu den konzeptiven Arbeiten
Derzeit max. 2 Förderprojekte pro Gemeinde und max. 1 Förderantrag pro Gebäudekomplex möglich

Investive Maßnahmen im OÖ. Aktionsprgramm - ALLGEMEINES



Förderintensität:

• Max. Gesamtkosten bei Investitionsprojekten liegen bei 400.000 €

• Bei öffentlichnaher Nachnutzung: Projekte, die unter den Richtlinien der 
„Gemeindefinanzierung NEU“ förderbar sind, erfolgt ein Zuschlag auf die BZ-Mittel von 
max. 15% = (max. 60.000 € bei Gesamtkosten bis 400.000 €)

Aktivierung leer stehender Gebäude mit 
betrieblicher/öffentlichkeitsnaher Nachnutzung

Gesamtkosten bis 200.000 € 
max. Förderquote von 25% 

(= max. 50.000 €)

Gesamtkosten zw. 200.000 € und 400.000 € 
max. Förderquote von 20% 

(= max. 80.000 €)



Rahmenbedingungen:
• Mindestprojektgröße von 20.000 € Gesamtkosten
• Antragsberechtigt sind Eigentümer bzw. Organisationen, die dauerhaft (mind. 10 Jahre) über 

ein Recht auf Nutzung des Gebäudes verfügen

• Definition Leerstand: Bestandsgebäude, die zum Zeitpunkt der Antragstellung längerfristig leer 
stehen (= struktureller Leerstand) oder fehl-/mindergenutzt sind

• Festlegung dauerhafter Nachnutzung (mind. 5-jährig) bei Antragstellung (ist i.R.d. Konzepts 
auszuarbeiten)

• Gefördert werden Revitalisierungen in Orts-/Stadtzentren vorrangig im Erdgeschoß
• Projektdauer i.d.R. ein Jahr

• Barrierefreie Ausführung soweit möglich

Aktivierung leer stehender Gebäude mit 
betrieblicher/öffentlichkeitsnaher Nachnutzung



Leerstände 
in Ortskernen

• Innerörtlich - im Ortskern
         &
• Strukturell bedingte, 

bereits längerfristig 
leerstehende oder 
mindergenutzte Gebäude

Förder fäh ige
Leerstände



Folgende Kosten können eingereicht werden:

Baukosten und Baumaterialien, die mit der Revitalisierung der Objekte verbunden sind

 Kosten des sog. Rohbaus

 Kosten für alle fest verbauten Bauteile und Elemente
(Innen- und Außenmauern, Fenster und Türen, Decken, Böden, Stiegenhäuser, Heizung, Lüftung, 
Elektroinstallationen, Dächer und Fassaden)

 Kosten für den Abriss zur Umsetzung der investiven Maßnahmen
(Abriss oder Teilabriss der Gebäude, Beräumung und Entsorgung der anfallenden Abrissmaterialien, Kosten für 
die Wiederherstellung der Fläche, Begleitung des Abrisses)

 Kosten zur Vorbereitung und Begleitung der investiven Maßnahmen
(Planungsleistungen und Baubegleitung, Vermessung, Statik, Geotechnik, Rechtsberatung und 
Notariatsleistungen, sonstige rechtliche Expertise)

Aktivierung leer stehender Gebäude mit 
betrieblicher/öffentlichkeitsnaher Nachnutzung



Folgende Kosten sind NICHT FÖRDERFÄHIG:

• Wohnbau
Ausnahme: wenn nur der Abriss eines Objektes projektgegenständlich ist, kann als dauerhafte 
Nachnutzung ein Wohnbau vereinbart werden

• Gebäudebegrünung

• Mobiliar und Ausstattung

• Kosten von Dienstleistern, die mit dem Förderwerber rechtlich verbunden sind (§ 189a 
UGB)

Aktivierung leer stehender Gebäude mit 
betrieblicher/öffentlichkeitsnaher Nachnutzung



Förderkompass Or ts -  und Stadtkernbelebung

https://www.rmooe.at/förderungen 

Überblick über 
Förderprogramme 
(Landes- und Bundesmittel)

https://www.rmooe.at/f%C3%B6rderungen




6 Dig i ta ler  Objektzwi l l ing

• Vermessung eines Gebäudes (Innen und Außen) mittels 3D-Scan

Was wird gefördert?

• Eigentümer*in eines Objektes, für das ein konkretes Verwertungsinteresse besteht.

Wer wird gefördert?

• Max. Förderhöhe:  € 8.000 (brutto)
• Max. Förderquote: 50 % der förderfähigen Kosten

Wie hoch ist die Förderung?

• Land OÖ

Förderstelle: 

• https://www.land-oberoesterreich.gv.at/285145.htm

Link: 

• Zusätzlich zu der Förderwerber*in gibt es mindestens eine für die Verwertung relevante Konsortialpartner*in (z.B.: Immobilienentwickler*in, 
Architekt*in, Investor*in etc.)

• Die Standortgemeinde ist jedenfalls nachweislich einzubinden

Zusätzliche Info: 



13-17  Gre iss lere i - ,  Bäckere i - ,  F le ischere i - ,  Kondi tore i - ,  
Gast ro-  Förderung

• Planung (exkl. eigene Bauplanung und eigene Bauaufsicht) und Beratung, soweit diese Honorare als Anschaffungsnebenkosten zu qualifizieren 
sind;

• Errichtung (Um-, Zu- und Neubau) von Gebäuden;
• Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen;
• Übernahme von Betrieben (Ablöse von Investitionsgütern).

Was wird gefördert?

• Unternehmen, die eine aktive und gültige Gewerbeberechtigung zur Führung eines/einer Lebensmitteleinzelhandels, Bäckerei, Fleischerei, 
Konditorei, Gastronomiebetriebes besitzen

Wer wird gefördert?

• Max. Förderhöhe: 60. 000€ (innerhalb 2 Jahren)
• Max. Fördersatz: 15%

Wie hoch ist die Förderung?

• Land OÖFörderstelle: • Land Oberösterreich - Wirtschaft, Arbeit und Tourismus (land-
oberoesterreich.gv.at)

Link: 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12854.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12854.htm


 Projekte, die einen Beitrag zur Umsetzung 
der lokalen Entwicklungsstrategie der 
LEADER Region Mostlandl Hausruck leisten, 
können eingereicht werden.

 Entscheidung im Projektauswahlgremium

 KEINE Bau- oder Sanierungsförderung 

 Mögliche Bereiche: 
 Innovative Maßnahmen zur Belebung von 

Gebäuden
 Gemeinschaftliche Nutzung mit positiver Wirkung in 

der Region
 Gemeindeübergreifende Bewusstseinsbildung

www.mostlandl-hausruck.at

Förderbere ich  LEADER 



• Thermische Sanierung (Sanierungsbonus)

• Heizungstausch (Raus aus Öl und Gas)

• PV-Anlagen und Stromspeicher

Sanierungs-  und Energ ie förderungen



Wofür  brauchen w ir  Energ ie  im Haushal t?

Raumheizung
56%

Auto
31%

Elektrische
Haushaltsgeräte

6,4%
Warmwasser

6%

Beleuchtung
0,6%

Quelle: Oö Energiesparverband



Wo „ver l ieren“  w ir  Energ ie?

Quelle: ENU



1. Energieberatung  Energieausweis

2. Dämmung der obersten Geschoßdecke

3. Fenstertausch

4. Dämmung der Außenwände

5. Dämmung der Kellerdecke

6. Warmwasserbereitstellung im Sommer 

7. Heizung sanieren (Regelung, Pumpe, Thermostatventile, Verteilleitungen)

8. Heizkesseltausch 

Die  r icht ige  Reihenfo lge  be i  der  Sanierung



Sanierungsbonus Ein-Zwei fami l ienhaus und Reihenhaus

− Einzelbauteilsanierungen
− Teilsanierungen
− Umfassende Sanierungen 

− Gebäude muss mind. 15 Jahre alt sein
− pro Standort und Kalenderjahr nur ein Antrag
− Anträge / Registrierungen sind ausschließlich online einzureichen
− gefördert werden Leistungen ab 1.1.2023
− reine Materialrechnungen ohne Montage einer befugten Firma werden nicht 

gefördert

Neubauten, Zubauten, Hauserweiterungen und Abbruch und Wiederaufbau von 
Gebäudeteilen sind nicht förderungsfähig.



Sanierungsbonus Ein-Zwei fami l ienhaus und Reihenhaus



Sanierungsbonus Ein-Zwei fami l ienhaus und Reihenhaus



Sanierungsbonus Ein-Zwei fami l ienhaus und Reihenhaus



Sanierungsbonus Ein-Zwei fami l ienhaus und Reihenhaus



Sanierungsbonus mehrgeschossiger  Wohnbau

− Einzelbauteilsanierungen (wie oben)
− Umfassende Sanierungen 

− Dach- und Fassadenbegrünung, KFZ-Stellplatz Entsiegelung  (nur im Ortskern)

− Gebäude muss mind. 15 Jahre alt sein
− Mind. drei getrennte Wohneinheiten bei Antragstellung
− Mind. 50% des Gebäudes muss private Wohnnutzung sein
− pro Standort und Kalenderjahr nur ein Antrag
− Anträge / Registrierungen sind ausschließlich online einzureichen
− Antrag VOR Umsetzung
− reine Materialrechnungen ohne Montage einer befugten Firma werden nicht gefördert

Neubauten, Zubauten, Hauserweiterungen und Abbruch und Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
sind nicht förderungsfähig.



Sanierungsbonus mehrgeschossiger  Wohnbau



Sanierungsbonus mehrgeschossiger  Wohnbau



Heizungstausch –  Raus aus Öl  und Gas

Biomasseheizungen
• Pellets
• Scheitholz
• Hackschnitzel

Nah- und Fernwärme
• aus Biomasse
• aus KWK 
• aus Abwärme

Solaranlagen

Wärmepumpen

• Grundwasser
• Erdreich
• Außenluft

• Warmwasserbereitung & Heizungsunterstützung 



Heizungstausch –  Al lgemeines

• 75% Förderung nur für Private

• Sauber heizen für alle  bis zu 100% Förderung

• Für Leistungen, die ab 01.01.2023 erbracht wurden

• Austausch und Entsorgung eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle, Direktstrom)

• Wenn möglich: nur Nah- / Fernwärmeanschluss gefördert

• Umsetzungsfrist 12 Monate nach Registrierung



Heizungstausch Förderpauschalen



Heizungstausch Zuschlagsmögl ichkei ten



Sanierungskosten 1.200€ pro m²    240.000 € 

Abzüglich Förderungen:

• Sanierungsbonus klimaaktiv mit 

     25% nachwachsenden Rohstoffen:   - 63.000 €

• Heizungstausch Nahwärme 

    + Niedertemperatur + Solarbonus:   - 21.500 €

      Gesamt: 155.500 €

Beispie l  Bestandsgebäude 200m²  



Umsatzsteuerbefreiung seit 1.1.2024 für:

• den Kauf und die Installation von PV-Modulen mit einer Engpassleistung bis 35 kWp, 

• deren Zubehör sowie Speicher, sofern diese gemeinsam angeschafft wurden 

• Auf oder in der Nähe von Gebäuden für Wohnzwecke, öffentlichen, gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken

Verhältnismäßigkeit neue PV-Leistung (kWp) : Speicherkapazität (kWh)  1 : 2

PV-Anlagen und St romspeicher



Alternative: EAG-Förderschiene

Marktprämie: 

• Aufschlag auf Referenzmarktwert

• Bieterverfahren, max. 8,98 Cent/kWh

• 20 Jahre fixiert

• Nächster Call: 10.12.2024

Investitionszuschuss: 

• Pauschalen bis 20 kWp

• 20 – 1.000 kWp: Bieterverfahren

• letzter Call 2024 endet heute

PV-Anlagen und St romspeicher



Mit t lere  St romspeicheranlagen 51  –  1 .000  kWh

• Gefördert werden: Speicher, Verkabelung, Lademanagement, Montage, Planungskosten (max. 10%)

• Erste Auswahlrunde bis 29.11.2024, 12:00 Uhr

• Zweite Auswahlrunde bis 28.02.2025, 12:00 Uhr

• Bestellung nach Förderantrag

• Umsetzungsfrist 24 Monate



Kontakt  &  In format ion:

Eva Schaller, MSc
Regionalmanagerin für Raum- und Regionsentwicklung
Geschäftsstelle Innviertel Hausruck

Email: eva.schaller@rmooe.at 
Telefon: 0664 88 49 87 17

David Wagner, MA BSc
Modellregionsmanager 
KEM Mostlandl Hausruck

Email: wagner@mostlandl-hausruck.at 
Telefon: 0676 4034077

mailto:eva.schaller@rmooe.at
mailto:wagner@mostlandl-hausruck.at
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